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Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen (mME) und intelligente Messsysteme (iMSys) 

gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)  

 

Gültig ab 01.01.2024 

 

 
Das MsbG legt den schrittweisen Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

temen ab dem Jahr 2017 fest.  

 

Die Einbaupflicht nach dem MsbG trifft alle grundzuständigen Messstellenbetreiber.  

 

Nach dem MsbG sind die folgenden Preisobergrenzen für voraussichtlich drei Jahre gültig: 

 

1.  Standardleistungen 

1.1 Jahrespreise in Euro für mME in Niederspannung je Messeinrichtung 

 

 €/a 

 netto brutto  

mME für Letzverbraucher 16,81 20,00 

mME für Einspeiser 16,81 20,00 

 

 

1.2 Jahrespreise in Euro für iMSys in Niederspannung je Messeinrichtung 

 

 €/a 

iMSys für Letztverbraucher 

mit jährlichem Stromver-

brauch von… 

netto brutto  

< 3.000 kWh (opt.) 16,81 20,00 

>3.000 – 6.000 kWh (opt.) 16,81 20,00 

>6.000 – 10.000 kWh 16,81 20,00 

>10.000 – 20.000 kWh 42,02 50,00 

>20.000 – 50.000 kWh 75,63 90,00 

>50.000 – 100.000 kWh 100,84 120,00 

>100.000 kWh Preise werden zu ei-

nem späteren Zeit-

punkt veröffentlicht 
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 €/a 

iMSys für Einspeiser mit 

einer installierten Leistung 

von… 

netto brutto  

>1  – 7 kW (opt.) 16,81 20,00 

>7 – 15 kW 16,81 20,00 

>15 – 25 kW 42,02 50,00 

>25 – 100 kW 100,84 120,00 

>100 kW Preise werden zu ei-

nem späteren Zeit-

punkt veröffentlicht 

 

Der optionale Einbau wird derzeit noch nicht angeboten. Die Entgelte gelten für Kunden, die bereits ein 

iMSys besitzen und deren Verbrauch in 2024 im Bereich der optionalen Kategorien liegt.  

 

2. Zusatzleistungen – Preise in Euro 

 

 €/a 

 netto Brutto 

Schaltgerät 12,76 15,18 

Wandlersatz Niederspannung 29,45 35,04 

Befundprüfung Zähler - Die für die Befundprüfung entstehenden Kosten gemäß Mes-

sEGebV gehen zu Lasten des MSB, sofern die Prüfung ergibt, 

dass die Messeinrichtung die zulässigen Fehlergrenzen nicht 

einhält. 

- Die für die Befundprüfung entstehenden Kosten gemäß 

MessEGebV gehen zu Lasten des MSB, sofern die Prüfung 

ergibt, dass die Messeinrichtung die zulässigen Fehlergren-

zen einhält. In diesem Fall erfolgt eine Weiterberechnung 

der Kosten der Befundprüfung sowie der Kosten des MSB 

für Transport und Montage 

 

 

 

 

Wir behalten uns vor, das Preisblatt nach Verfügbarkeit um Standard- und Zusatzleistungen zu ergänzen.   

 

Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH 

 


